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Das „Altersvorsorgekonto“ – eine Plattform 
für Bürger und Anbieter

Die private und betriebliche Altersversorgung gründet sich derzeit auf ein kaum noch durch-
schaubares Instrumentarium. Die Bündelung unter einem Dach würde Transparenz und 
Flexibilität deutlich erhöhen und neue Anreize schaffen.
 
Von Dr. Peter König

Riester-Pläne gelten im Allgemei-

nen als nicht besonders erfolgreich: 

Mit nur sechs Millionen Verträgen bei 

fast 40 Millionen Förderberechtigten 

ist das Ergebnis gut drei Jahre nach 

ihrer Einführung eher enttäuschend. 

Oft werden dabei die hohe Komplexi-

tät der Produkte oder auch die Plan-

eigen schaf ten als wesentliche Gründe 

angeführt – sicher nicht zu Unrecht.

Allerdings darf auch nicht verges-

sen werden, dass die steuerliche För-

derung in den ersten beiden Jahren 

nur bei 525 Euro pro Jahr lag, seit 

letztem Jahr sind es nun immerhin 

1.050 Euro pro Jahr pro Be zugs berech-

tigtem. Diese Beträge müssen zu der 

entsprechen den steuerlichen Förde-

rung des Substitutsproduktes Kapital-

lebens- beziehungsweise Rentenversi-

cherung ins Verhältnis gesetzt werden. 

Diese lag bis Ende 2004 nach Paragraf 

40 b EStG bei immerhin 1.752 Euro 

pro Jahr pauschal versteuerten Ein-

zahlungen, dazu kommt dort noch 

 eine steuerliche Besserstellung der 

anfal lenden Erträge zum Zeitpunkt der 

Aus zahlung. Bei knapper Liquiditätsla-

ge der Förderberechtigten lässt sich 

leicht ausmalen, welches Produkt sie 

bei der privaten Altersversicherung 

bevorzug ten. Die Zillmerungen der 

Versicherungsprodukte mit den daraus 

resultierenden deutlich höheren Ver-

triebsprovisionen hatten sicher auch 

ihre Wirkung.

Einerseits hat der Gesetzgeber mit 

der Reform für das Jahr 2005 zwar 

 einen Teil der ungleichen Förderung 

beseitigt, andererseits aber mit der 

 sogenannten Rürup-Rente wieder ein 

neu es Produkt eingeführt, das steuer-

lich anders gefördert wird und wieder-

um in einer Substitutsbezie hung zu 

den Riester-Plänen steht. Wie die 

Bezei chnungen bereits andeuten, 

 stehen Riester-Pläne und Rürup-Rente 

für die unterschiedlichen Philosophien 

ihrer Urheber. Es ist stark zu bezwei-

feln, ob die zu Versorgenden zwischen 

den Produkten wirklich unter scheiden 

können. Beiden gemeinsam ist die 

 hohe Komplexität in den Anforde-

rungen und  na turgemäß somit ein 

eher niedriger Grad an Transparenz 

und inhaltlichem Verständnis bei den 

Begünstigten.

Ebenfalls ein Substitutsprodukt im 

weiteren Sinne ist die betriebliche 

 Altersversorgung. Betrachtet man nur 

die klassischen versicherungsförmigen 

Durchführungswege Pensionskasse 

und Direktversicherung, so ergibt sich 

folgende Situation: Hier lag die Förde-

rung bis Ende 2004 für die Pensions-

kasse bei den 1.752 Euro pro Jahr und 

für Versicherungen zuzüglich vier Pro-

zent der Beitragsbemessungsgrenze für 

Gehaltsumwandlungen nach Paragraf 

3.63 EStG. Bei Direkt versicherun gen 

waren es ebenfalls 1.752 Euro – also 

auch ein Mehrfaches der Riester-För-

derung bei einem äquivalenten Pro-

dukt.

Seit Anfang 2005 sind es nun vier 

Prozent der Beitragsbemessungsgrenze 

(2.472 Euro) zuzüglich 1.800 Euro (so-

zialabgabenpflichtig) bei beiden Durch-

führungswegen. In Kombination mit 

der Einführung des Anrechts auf eine 

solche Gehaltsumwandlung im Jahr 

2001 stieg seitdem der Abdeckungs-

grad in der betrieblichen Altersversor-

gung von etwa 35 Prozent auf über 60 

Prozent nach neuesten Schätzungen – 

ein hervorragendes Ergebnis. Auf-

grund des Arguments der knappen 

 Li quidität kann aber auch hier vermu-

tet werden, dass diese gute Entwick-

lung zum Teil zu Lasten eines stärke-

ren Zuspruchs für die Riester-Pläne 

ging.

❙ Zersplitterung der 
Fördermaßnahmen

Objektiv ist kaum nachvollziehbar, 

warum für ökonomisch identische Pro-

dukte und Vorsorgeformen wie die pri-

vate Rentenversicherung, die Riester-

Rente und die  Rürup-Rente drei völ lig 

unterschiedliche Regulierungen und 

Förderbedingungen gelten. Der Staat 

hat hier insbesondere mit den beiden 

letzten Reformen eine Komplexität ge-

schaffen, die für niemand mehr durch-

schaubar ist. Damit wird die ursprüng-

lich gute Absicht der stärkeren För-
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derung der Eigenvorsorge konterka-

riert.

Aus Sicht des (Vorsorge)-Sparers 

stehen die Riester-Pläne und Rürup-

Renten aber nicht nur in einer Substi-

tutsbeziehung zu den anderen Vor-

sorgeformen wie Lebensversicherung 

und betriebliche Altersversorgung, 

sondern auch zu vielen anderen geför-

derten oder auch nicht geförderten 

Sparformen: Es werden ver mögens-

wirksame Leistungen bis zu 408 Euro 

pro Jahr gemäß dem 5. VermBG geför-

dert, Vermögensbeteiligungen bis zu 

135 Euro pro Jahr nach Paragraf 19 

EStG, und es gibt den Freibetrag für 

Kapitalerträge in Höhe von 1.370 Euro 

pro Jahr nach Paragraf 20 EStG. Und 

auch die gerade in der Diskussion be-

findliche Eigenheimzulage wird immer 

mit der Altersversorgung in direkte 

Verbindung gebracht.

Die Anforderungen an die steuer-

liche Förderung sind bei privater und 

betrieblicher Altersversorgung, Rürup-

Rente und auch bei all diesen anderen 

Formen immer auf jedes einzelne Pro-

dukt bezogen. Einzahlungen, Garantie-

leistungen und Auszahlmodalitäten 

sind oft im Detail geregelt und fast 

 im mer anders. So ist ein extrem kom-

ple xes Geflecht von Sparformen und 

Förderbedingungen entstanden, das 

der einzelne Sparer nicht mehr durch-

schau en und verstehen kann. Damit 

wird ein Teil der Ersparnis fehlgeleitet, 

und selbst bei Erkennen sind Verände-

run gen nicht mehr möglich, da dann 

die Steuervorteile verloren gingen. 

Gleichzeitig bedingt der hohe Auf-

wand für die Administration den Ver-

zehr eines Teils des Kapitals, und am 

Ende wird die Deckung für die Vorsor-

ge beziehungsweise für das Erreichen 

der anderen Sparziele in vielen Fällen 

zu niedrig sein. Wenn aber im Bereich 

der Kapitalbildung die Altersvorsorge 

die zentrale Problemstellung ist, wäre 

dann nicht eine Bündelung der Maß-

nahmen konzentriert auf dieses Ziel 

angebracht? Machbar wäre es, und 

zwar mit einem kleinen Umdenken bei 

den Vorgaben.

❙ Ein Altersvorsorgekonto
als Lösungsansatz

Seit zwei Jahren werden in der 

Gesetzli chen Rentenversicherung Kon-

toauszüge verschickt. Ziel ist eine Er-

höhung der Transparenz bei den Versi-

cherten und damit eine Verdeutlichung 

der Notwendigkeit zur Eigenvorsorge. 

Ähn liches könnte man nun bei der 

 Eigenvorsorge einführen, wenn man 

sich von der reinen Produkt be zo gen-

heit löst. Jeder Anspruch auf eine der 

 Fördermaßnahmen müsste zunächst 

durch die Einrichtung eines „Alters-

vorsorgekontos“ unterlegt werden. Das 

könnte bei jedem qualifizier ten Fi-

nanzdienstleister erfolgen. Die Leis-

tungen eines solchen Altersvorsorge-

kontos bestehen zunächst einmal dar-

in, dem Kontoinhaber in regelmäßigen 

Abstän den Auskünfte über den Stand 

seiner Vorsorgeansprüche und seines 

Vorsorgekapitals zu erteilen. Aufgrund 

der Langfristigkeit des Vorsorgespa-

rens reicht eine solche Mitteilung im 

Grunde einmal jährlich völlig aus. Bei 

dieser Periodizität würden die Kosten 

für ein solches Konto deutlich unter 

denen eines entsprechenden Bankde-

pots liegen. Wesentlich wäre aber, dass 

neben der Verbuchung des Kapitals 

beziehungsweise der Ansprüche zu-

sätzliche Informationen abgebildet 

werden, wie insbesondere eine Auftei-

lung dieser Daten nach ihren 

 jeweiligen Besteuerungsgrundlagen. 

Diese Funktion des Altersvorsorgekon-

tos dient also vor allem der Herstel-

lung von Transparenz.

❙ Bestehende Anlage-
formen integrieren

In einem zweiten Schritt kann defi-

niert werden, welche Formen der kapi-

talgedeckten Vorsorge unter das Dach 

des Altersvorsorgekontos fallen sollen. 

Dabei kann man grundsätzlich zwei 

Ebenen unterscheiden: Zunächst ist 

Mögliche Zusammensetzung eines 
Altersvorsorgekontos

Gesetzliche 

Rentenversicherung

(separat)

❙ Pensionsfonds

❙ Pensionskassen

(mit reinen 

Beitragszusagen)

❙ Mitarbeiter-Aktien

❙ geeignete 

Investmentfonds

❙ Bausparen / Immo-

bilien

❙ andere 

Sparformen

Betriebsrente Privatrente

❙ Pensionsfonds

❙ Pensionskassen

❙ Direktzusagen 

(fundiert)

❙ U-Kassen

(rückgedeckt)

(mit Risikoab-

sicherung)

❙ Rentenver-

sicherung

❙ Lebens-

versicherung

❙ Riester-Pläne

(mit Risikoab-

sicherung)

Aufbau-

rente

Basisrente
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ment fonds investiert werden, auch wie 

bei den vermögenswirksamen Leistun-

gen. Außerdem können auch Immobi-

lienfinan zierungen mit dem Ziel der 

Altersversorgung einbezogen werden, 

wie es bei den Riester-Plänen rudimen-

tär angedacht ist.

❙ Neue Hülle für alle 
Versorgungsformen

Die entscheidende Neuerung des 

Altersvorsorgekonto-Modells ist hier – 

neben der Erhöhung der Transparenz – 

die Funktion des Kontos als Hülle für 

alle Altersversorgungsformen. Eine 

zen trale Eigenschaft des Kontos muss 

es sein, dass Wechsel zwischen Vor-

sorgeformen möglich sind, solange 

keine Auszahlung aus dem Konto vor 

dem Eintritt ins Rentenalter erfolgt. 

Genau dies ist der zweite Vorteil der 

Kontenlösung: Der Vorsorgesparer 

kann Produkte wech seln, sei es auf-

grund schlechterer Leistungen und 

Konditionen seines jetzigen Anbieters, 

sei es wegen einer Änderung der per-

sönlichen Umstände und Risikopräfe-

renzen. So kann auch im Zeitablauf 

von renditeorientierten in sicherheits-

orientierte Anlagen gewechselt wer-

den, wenn es die Lebensumstände er-

fordern. Im derzeitigen System wäre 

ein solcher Wechsel steuerlich schäd-

lich, was die Effizienz des Vorsorge-

sparens stark beeinträchtigt. Ein Steuer-

ausfall ist für den Staat hier nicht zu 

erwarten, da aufgrund der heutigen 

Regeln solche Wechsel nicht vorge-

nommen werden, und somit auch kei-

ne Steuerzahlungen anfallen.

Grundsätzlich sollten auch die Ka-

pitalanlagen der Betriebsrenten mit ih-

rem individuellen Anspruch auf dem 

Altersvorsorgekonto dargestellt wer-

den. Die entsprechenden Durchfüh-

rungswege der betrieblichen Altersver-

sorgung können mit ihren Leistungs- 

und versicherungsförmigen Zusagen 

sicher eingestufte Produkte für die 

 Basis-Rente darstellen. Nicht-diversifi-

ziert unterlegte Direktzusagen könnten 

ähnlich wie Mitarbeiter-Aktien in Um-

fang und Risiko begrenzt werden. Um-

gekehrt könnten reine Beitragszusagen 

durch Pensionsfonds oder Pensions-

kassen für die Aufbau-Rente einge-

führt werden. Voraussetzung wäre 

wiederum, dass pro Person oder Alters-

vorsorgekonto eine sichere Grundver-

sorgung über eine Basis-Rente vor-

handen ist. Die Flexibi lität für die Vor-

sorgesparer wird dann dadurch deut-

lich erhöht, dass bei einem Wechsel 

von einem Arbeitgeber zu einem an-

deren oder auch bei einem Wechsel in 

die Selbständigkeit unter dem Dach 

des Kontos die Vorsorge entsprechend 

umgestellt werden kann. Ansprüche an 

alte Arbeitgeber können entweder be-

stehen bleiben und werden – anders 

als heute – weiter dokumentiert; alter-

nativ kann eine Auszahlung auf dem 

Konto erfolgen, mit der Möglichkeit 

der Einzahlung in einen anderen 

Durchführungsweg beim neuen Arbeit-

geber oder in die pri vate Vorsorge.

❙ Steuerliche Förderung 
durch Vorsorgepauschale

Die Konzentration des Sparens auf 

die Altersvorsorge kann bei einer 

 Bündelung der steuerlichen Abzugs-

möglichkeiten steueraufkommens-

neutral erfolgen: Auch wenn man die 

oben genannten Beträge bei den an-

deren Fördermaßnahmen im Bereich 

der Vorsorge und Kapitalanlage wegen 

der unterschiedlichen Bezugsgrößen 

nicht einfach addieren kann, so 

könnte sich durch die Zusammenfüh-

rung von Riester-Rente, Rürup-Rente, 

Gehaltsumwandlungen und Arbeit-

geberbeiträgen, vermögenswirksamen 

Leistungen und dem Freibetrag für 

 Kapitalerträge auf dem Altersvorsorge-

konto eine Vorsorgepauschale von 

zwischen 8.000 und 12.000 Euro pro 

Jahr ergeben. Steuerausfälle sind für 

wie auch bei den klassischen Alters vor-

sorgeformen dem Sicherheitsaspekt 

Rechnung zu tragen, das Kapitalmarkt-

risiko und auch biometrische Risiken 

wie Langlebigkeit und Berufsunfähig-

keit müssen rückversichert werden. 

Diesen Teil der Vorsorge kann man als 

„Basis-Rente“ bezeichnen. Nach den 

derzeit gültigen Vorgaben kämen hier-

für private Rentenversicherungen oder 

Lebensversicherungen, die Rürup-

 Rente wie auch die Riester-Renten in 

Betracht. Mit der Basis-Rente wä re auf 

dem Altersvorsorgekonto somit die 

 Sicherheit der Anlage geregelt, gleich-

zeitig ist Kontinuität mit den existie-

ren den Förderformen hergestellt.

❙ Mehr Flexibilität 
für mehr Effizienz

Bei der derzeit gegebenen Produkt-

orientierung fehlt die für effiziente Lö-

sungen notwendige Flexibilität: Risiko-

absicherung und Kapitalaufbau sind in 

jedem Produkt zur Altersvorsorge fest 

miteinander verknüpft, umgekehrt darf 

bei den anderen geförderten Sparfor-

men wie bei den vermögenswirksamen 

Leistungen gerade kein Risiko abgesi-

chert werden. Bei der Einrichtung 

eines Altersvorsorgekontos könnte viel 

flexibler agiert werden: Unterstellt 

man, dass den wesentlichen Sicher-

heitsanforderungen in der Basis-Rente 

Genüge getan worden ist, so kann 

man nun einen Kapitalstock zum Errei-

chen eines angemessenen Versorgungs-

niveaus aufbauen. Dieser Teil könnte 

entsprechend als „Aufbau-Rente“ be-

zeichnet werden. Dabei wäre es dem 

Einzelnen überlassen, auch in diesem 

Teil nur in sichere Produkte wie in der 

Basis-Rente zu investieren. Grundsätz-

lich sind aber flexible Kombinationen 

erlaubt, je nach den individuellen An-

forderungen und Risikoprofilen. 

Durchaus analog zu den gegenwär-

tig geltenden Fördermaßnahmen kann 

in geeignete Wertpapiere und Invest-
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gesystems gleichzeitig verbessert wer-

den:

❙ Ein jährlich erstellter Kontoaus zug 

gibt Auskunft über die Höhe des ge-

samten konsolidierten Vorsorgekapi-

tals und erhöht somit die Transparenz. 

Das ist im derzeitigen produktbezoge-

nen System nicht gegeben.

❙ Die Trennung von Versicherung 

gegen Risiken in der Basis-Rente und 

reinem Sparvorgang in der Aufbau-

Rente ermöglicht eine flexible Anpas-

sung der gesamten Vorsorge nach in-

dividuellen Risikopräferenzen, auch im 

Zeitablauf. Auch das lassen die derzei-

tigen Regeln nicht zu.

❙ Der Wechsel zwischen verschiede-

nen Vorsorgeformen wird steuerneu-

tral möglich, solange keine Auszah-

lungen aus dem Konto stattfinden. 

 Damit wird die Effizienz der Vorsorge 

für den Einzelnen deutlich erhöht.

❙ Betriebliche und private Vorsorge 

können integriert werden, wenn dies 

der Erwerbsbiographie entspricht (zum 

Beispiel beim Wechsel in die Selbstän-

digkeit).

Mit einem solchen Kontensystem 

kann somit die Komplexität des gegen-

wärtigen Systems schrittweise redu-

ziert werden, wenn die Vorsorgesparer 

auf einer solchen Plattform die Mög-

lichkeit erhalten, den Mix der Vorsorge-

formen nach ihren Präferenzen zusam-

menzustellen. Heute erfolgt dies eher 

nach rein regulatorischen und steuer-

lichen Vorgaben, die historisch gewach-

sen sind und mehr mit besonderen Vor-

stellungen ihrer Schöpfer als mit öko-

nomischen oder auch sozialpolitischen 

Zielen zu tun haben. Insbesondere 

aber schreckt die Komplexität viele 

Menschen ab, überhaupt Vorsorge zu 

treffen. Die Verbesserung der Transpa-

renz steht – wie bei der Einführung 

der Rentenmitteilungen in der ersten 

Säule – hinter dem Kontenkonzept für 

die zweite und die dritte Säule.

den Staat nur dann zu erwarten, wenn 

aufgrund der Attraktivität der Alters-

vorsorgekonten die Vorsorge deutlich 

erhöht und der Rahmen der Abset-

zungsmöglichkeiten stärker ausge-

schöpft wird als heute bei den einzel-

nen Fördermaßnahmen – ein letzten 

Endes wohl nicht ganz unerwünschtes 

Ergebnis.

Für das Altersvorsorgekonto gilt 

dann grundsätzlich das Prinzip der 

nachgelagerten Besteuerung. Auf Basis 

der administrativen Plattform können 

Mischbesteuerungen zum Beispiel aus 

Altverträgen nach Paragraf 40 b EStG 

in die Kontenlösung einbezogen 

 werden, der so differenzierte Konto-

auszug dient als Grundlage zur Ermitt-

lung der Einkommensteuer am Ende 

jeden Jahres. Laufende Erträge sollten 

wegen des erwünschten Zinseszinsef-

fektes anders als bei der freien Kapi-

talanlage von der Einkommenssteuer 

freigestellt werden, das allein ist dann 

ein großer Anreiz für mehr Vorsorge. 

Technisch kann dies einfach bewerk-

stelligt werden, es gelten dieselben 

 Regeln wie bei der heutigen Kapitaler-

tragsbesteuerung beziehungsweise wie 

bei der (Nicht-)Besteuerung von Erträ-

gen bei fondsgebundenen Versiche-

rungen.

In all diesen Fällen mit fiska lischem 

Hintergrund kommt die besondere 

 Eigenschaft des Kontos als administra-

tive Hülle zum Tragen. So können 

dann auch andere bei der heutigen 

Produkt- und Fördervielfalt kompli-

zierte Fragestellungen einfach beant-

wortet werden: Der Bezug zu Hartz IV-

Regeln wie auch der Pfändungsschutz 

kann einfach auf dem Kontobestand 

aufgesetzt werden, viele der heutigen 

Detailregeln zu einzelnen Förderfor-

men, Produkten oder Durchführungs-

wegen in diesem Bereich können ent-

fallen.

Mit der Einführung von Altersvor-

sorgekonten können mehrere Eigen-

schaften des deutschen Altersvorsor-

Altersvorsorgekonten in dieser oder 

ähnlicher Form sind natürlich keines-

wegs eine neue Erfindung. So genann-

te Pension Saving Funds in Belgien, 

Personal Retirement Savings Accounts 

in Irland, Individuellt Pensionsparande 

in Schweden oder auch die Individual 

Retirement Accounts und die 401(k)-

Pläne in den USA deuten alle in die-

selbe Richtung. Bei einem Übergang 

von der Produktbezogenheit zu einer 

personenbezoge nen Kontenlösung 

werden Transparenz und Flexibilität in 

jedem Fall deutlich erhöht. Die Effizi-

enz des Vorsorgesparens steigt, die 

Mittel werden besser eingesetzt – und 

der Administrationsaufwand wird un-

ter dem Strich gesenkt. 

Mit einer Einführung des hier 

beschrie benen Modells in der privaten 

und gegebenenfalls auch in der be-

trieblichen Altersversorgung gäbe der 

simple Vergleich zweier Kontoauszüge 

– dem aus der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung mit dem des Altersvorsorge-

kontos – Aufschluss über die persön-

liche Gesamtsituation in der Altersver-

sorgung.

Auch die Interessenvertretung der 

Fondsindustrie BVI plädiert seit eini-

ger Zeit für ein ähnliches Altersvorsor-

gekonto, das allerdings nicht ganz 

so weit reicht. Einen entsprechenden 

Gesetzentwurf hat die FDP-Fraktion  

in die Beratungen des Finanzaus-

schusses zum AltEinkG  eingebracht . 

Die Planungen des BVI zielen eben so 

auf einen Abbau von Vorschriften und 

einfachere Mitnahme möglichkeiten,  

Vorbilder  sind die vermögenswirk -

sa men Leistungen. Das Ziel war

die Zusammenführung von betrieb-

licher und privater Altersversor-

gung. mor

Ähnlich beim BVI
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